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1. Einleitung 

1.1 Ausgangslage 

Nutzungsplanung Die Einsiedler Stimmbevölkerung hat an der Urnenabstimmung vom 9. Feb-

ruar 2014 die vorgezogene Teilnutzungsplanrevision A (Revision der Nut-

zungsplanung ohne Einzonungen) mit 2‘999 zu 2‘399 Stimmen angenom-

men. Die vorgezogene Teilnutzungsplanrevision B (Revision der Nutzungspla-

nung mit Einzonungen) wurde am selben Tag mit 3'309 zu 2'051 Stimmen ab-

gelehnt. 

Am 23. April 2014 hat der Regierungsrat die Teilnutzungsplanrevision A mit 

RRB Nr. 458/2014 genehmigt. Von der Genehmigung einstweilen ausgenom-

men blieben die Materialabbau- und Ablagerungszone Nüberg und die 

Zone für öffentliche Bauten und Anlagen beim Strandbad Roblosen. 

Neue 

gesetzliche  

Bestimmungen 

Die letzte gesamtheitliche Revision der Nutzungsplanung nahm ca. 6 Jahre 

in Anspruch, in der Zwischenzeit sind einige übergeordnete Gesetze ange-

passt worden, ohne dass diese im abgeschlossenen Verfahren berücksich-

tigt werden konnten (Genehmigt am 23. April 2014). Dadurch müssen so-

wohl Gewässerräume wie auch Naturgefahren im Zonenplan Grundeigen-

tümerverbindlich ausgeschieden werden. 

Nachführungen am 

Zonenplan 

Bei einer Überprüfung der Zonenabgrenzungen wurden viele Zonenab-

grenzungen festgestellt die heute nichtmehr den aktuellen Gegebenheiten 

entsprechen. Häufig hat sich in den vergangenen Jahren die Parzellierung 

geändert, ohne dass die Zonenabgrenzungen angepasst worden sind. 

Zwei Teilrevisionen Da sowohl die Naturgefahren wie auch die Gewässerräume aufgrund ge-

setzlicher Fristen dringend umzusetzen sind, wurden die ausstehenden The-

men (Naturgefahren, Gewässerräume und Nachführungen am Zonenplan) 

in zwei getrennten Teilrevisionen behandelt. Dadurch können die dringend 

notwendigen Anpassungen vorgenommen werden, ohne durch die Nach-

führungen am Zonenplan behindert zu werden.  

Bestandteile der  

Teilrevisionen 

Nutzungsplanung – Teilrevision 1 Nutzungsplanung – Teilrevision 2 

• Ausscheidung der Gewässerraumzone 

entlang Fliessgewässer (innerhalb der 

Bauzonen, Umsetzung des Gewässer-

rauminventars) 

• Ausscheidung der Gefahrenzonen so-

weit eine Gefahrenkarte besteht. 

• Nachführungen am Zonenplan  

(ungenaue Zonenabgrenzungen) 

• Zonengrenzkorrekturen >300 m² 

 

Ziel der Teilrevision 2 Ziel der vorliegenden Teilrevision 2 ist die Ausarbeitung eines bereinigten Zo-

nenplans. 
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1.2 Bestandteile dieser Teilrevision 

 Die Teilrevision umfasst die folgenden verbindlichen Bestandteile: 

 
• Zonenplan Bennau, 1:2‘500, dat. 17. April 2020  

• Zonenplan Birchli, 1:2‘500, dat. 17. April 2020 

• Zonenplan Egg, 1:2‘500, dat. 17. April 2020  

• Zonenplan Einsiedeln Nord, 1:2‘500, dat. 17. April 2020 

• Zonenplan Einsiedeln Süd, 1:2‘500, dat. 17. April 2020 

• Zonenplan Euthal, 1:2‘500, dat. 17. April 2020 

• Zonenplan Gross, 1:2‘500, dat. 17. April 2020 

• Zonenplan Trachslau, 1:2‘500, dat. 17. April 2020 

• Zonenplan Willerzell, 1:2‘500, dat. 17. April 2020 

• Teilaufhebung Gestaltungsplan Eschbach, 1:1'000, dat. 17. April 2020 

 

sowie die folgenden orientierenden Bestandteile: 

 
• Änderungsplan Bennau, 1:2‘500, dat. 17. April 2020 

• Änderungsplan Birchli, 1:2‘500, dat. 17. April 2020 

• Änderungsplan Egg, 1:2‘500, dat. 17. April 2020 

• Änderungsplan Einsiedeln Nord, 1:2‘500, dat. 17. April 2020 

• Änderungsplan Einsiedeln Süd, 1:2‘500, dat. 17. April 2020 

• Änderungsplan Euthal, 1:2‘500, dat. 17. April 2020 

• Änderungsplan Gross, 1:2‘500, dat. 17. April 2020 

• Änderungsplan Trachslau, 1:2‘500, dat. 17. April 2020 

• Änderungsplan Willerzell, 1:2‘500, dat. 17. April 2020 

• Erläuterungsbericht nach Art. 47 RPV, dat. 17. April 2020 
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1.3 Arbeitsorganisation 

Kommission P+G Die Teilrevision der Nutzungsplanung wird durch die Kommission Planung 

und Gewässer begleitet.  

Kommission Planung und Gewässer (2018-2020) 

• Egli Hanspeter, Präsident, Bezirksstatthalter 

• Kälin Stefan, Vize-Präsident, Bezirksrat 

• Je ein Mitglied der FDP, CVP, SVP und SP 

• Beizug externe Beratung 

• Baumgartner Andreas, Abteilungsleiter Planen Bauen Umwelt Energie  

(Sekretariat) 
 

Fachliche Begleitung Die fachliche Begleitung und technische Bearbeitung erfolgte durch Re-

mund und Kuster, Büro für Raumplanung AG, Churerstrasse 47, 8808 Pfäf-

fikon. 

• Marcel Rust  dipl. Ing. FH, Raumplaner FSU / 

    Wirtschaftsingenieur NDS FH 

• Christoph Lanker, BSc FHO in Raumplanung 

1.4 Verfahren der Nutzungsplanung. 

Verfahren nach PBG Nutzungspläne im Sinne des kantonalen Planungs- und Baugesetzes (PBG) 

haben folgendes Verfahren zu durchlaufen: 

 1. Verabschiedung durch den Bezirksrat zuhanden des Informations- und 

Mitwirkungsverfahrens 

2. Informations- und Mitwirkungsverfahren (§25 Abs. 1 PBG) 

3. Bereinigung nach Informations- und Mitwirkungsverfahren 

4. Verabschiedung durch den Bezirksrat zuhanden der kantonalen Vor-

prüfung 

5. Vorprüfung durch das Volkswirtschaftsdepartement (§25 PBG, §13 Abs. 

1 VVzPBG) 

6. Bereinigung aufgrund des Vorprüfungsberichtes der Nutzungsplanung 

(§ 25 Abs. 1 PBG) 

7. Öffentliche Auflage während 30 Tagen (§25 Abs. 2 PBG) 

8. Evtl. Einsprachebehandlung durch Bezirksrat (§ 26 Abs. 1 PBG) 

9. Evtl. Beschwerdebehandlung durch Regierungsrat (§ 26 Abs. 2 PBG) 

10. Evtl. 2. öffentliche Auflage von wesentlichen Änderungen (§ 26 Abs. 3 

PBG) 
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11. Beratung an der Bezirksversammlung, wobei Abänderungsanträge un-

zulässig sind (§ 27 Abs. 1 und 2 PBG) 

12. Urnenabstimmung durch die Stimmberechtigten des Bezirks Einsiedeln 

(§27 PBG). 

13. Genehmigung durch den Regierungsrat (§28 PBG).  

14. Aktualisierung der Datensätze der Nutzungsplanung im WebGIS bzw. im 

ÖREB-Kataster. 

1.5 Bisheriger Ablauf 

Bis September 2017 Erarbeitung des Entwurfs der Nutzungsplanung – Teilrevision 2 (Nachführun-

gen Zonenplan). 

  Verabschiedung des Bezirksrats zu Handen des Informations- und Mitwir-

kungsverfahrens 

22. Mai 2018 Informationsveranstaltung zu den beiden parallellaufenden Teilrevisionen 

(Teilrevision 1 + 2). 

22. Mai bis  

22. Juni 2018 

Innert Frist sind 130 Anträge aus der Bevölkerung zur Teilrevision 2 eingegan-

gen. 

6. Juni 2018 /  

13. Juni 2018 

Für Interessierte Personen wurde im Juni 2018 an zwei Tagen Sprechstunden 

Angeboten, welche für individuelle Fragen genutzt werden konnten. 

Juni 2018 – Mai 2019 Eingehende Behandlung sämtlicher Anträge durch die Kommission Planung 

und Gewässer sowie den Bezirksrat Einsiedeln. Die Prüfung erfolgt auf Grund-

lage der gesetzlichen Bestimmungen sowie den Planungsabsichten des Be-

zirksrats Einsiedeln. Es konnten 70 Anträge ganz oder teilweise berücksichtigt 

werden, während 60 Anträge abgewiesen werden mussten. Die Behand-

lung der Anträge ist im Dokument «Bericht zu den Einwendungen» festge-

halten. Der Bericht wird als informelle Auflage der Öffentlichkeit zugänglich 

gemacht. 

Juli 2019 – Januar 2020  Die Unterlagen der Teilrevision 2 wurden im Juli 2019 zur kantonalen Vorprü-

fung eingereicht. Der Entwurf des Vorprüfungsberichts konnte mit Vertretern 

des Kantons besprochen werden. Der definitive Vorprüfungsbericht wurde 

dem Bezirk Einsiedeln am 10. Januar 2020 zugestellt. 

Januar 2020 –  

März 2020 

Überarbeitung der Unterlagen aufgrund des kantonalen Vorprüfungsbe-

richts (siehe Behandlung der Vorprüfung im Anhang A). 
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2. Nachführung Zonenplan 

 Im Rahmen der Nutzungsplanung - Teilrevision 2 wurden die Bauzonenab-

grenzungen entlang von Strassen, Gewässern, Waldrändern und Parzellen-

grenzen geprüft und sofern zweckmässig, in Übereinstimmung gebracht. Es 

wurde dabei bewusst auf flächenmässig, grössere Änderungen verzichtet 

und nur geringfügige Änderungen vorgenommen. 

Die Änderungen können grundsätzlich in folgende Kategorien eingeteilt 

werden: 

2.1.1 Zuteilung aufgrund Feinerschliessung/Groberschliessung 

Keine materielle  

Änderungen 

Der Zonenplan des Bezirks Einsiedeln ist das Ergebnis mehrerer Überarbeitun-

gen (letztmals 2014). Durch die mehrmaligen Anpassungen sind die Stras-

senflächen nicht einheitlich dargestellt. Teilweise liegen die Strassen in einer 

Bauzone, teilweise sind sie dem übrigen Gemeindegebiet (weiss) zugewie-

sen. 

Gemäss übergeordneter Rechtssprechung sind Strassen welche beidseitig 

an Bauzonen angrenzen als Bauzone zu betrachten. Feinerschliessungsstras-

sen (Quartier interne Strassen) werden deshalb mit der angrenzenden 

Bauzonenfarbe bezeichnet. Groberschliessungsstrassen werden weiss dar-

gestellt. Im kantonalen WebGIS (ÖREB-Datensatz) wurde dies bereits be-

rücksichtigt. 

Beispiel Dorf Einsiedeln: 

Zonenplan rechtskräftig 

 

Änderungen  

 

Zonenplan mit Änderungen  

 

Groberschliessungs- und Feiner-

schliessungsstrassen sind weiss darge-

stellt. 

 Die Groberschliessung ist weiss dar-

gestellt. Die Feinerschliessung wird in 

der entsprechenden Bauzonenfarbe 

dargestellt. 
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2.1.2 Anpassung an Strassengrenzen 

Keine materielle 

Änderungen 

Durch die Ausführung diverser Strassenbauprojekte sind die Bauzonengren-

zen nicht mehr mit den Strassengrenzen identisch. Um eine einfache und 

klare Abgrenzung zu erreichen, werden diverse Anpassungen vorgenom-

men. Die Anpassungen sind keine eigentlichen Ein- oder Auszonungen, son-

dern entsprechen lediglich einer Anpassung, um die Baugebiete entlang 

den Strassen den örtlichen Begebenheiten anzupassen und klar zu definie-

ren. z.B. entlang der folgenden Strassen: 

• Wasenmattstrasse 

• Schnabelsbergstrasse 

• Grotzenmühlestrasse  

• Allmeindstrasse 

• Grossbachstrasse 

Beispiel Grotzenmühlestrasse: 

 
Zonenplan rechtskräftig 

 
Änderungsplan 

 
Zonenplan Entwurf 

2.1.3 Anpassung an Parzellengrenzen 

Änderungsgrund An verschiedenen Stellen entspricht die Bauzonenabgrenzung nicht der Par-

zellengrenze. Dadurch entstehen Restflächen, die nicht bebaubar sind. Da-

her werden, wo sinnvoll, die Abgrenzungen zwischen dem Baugebiet und 

den Parzellen in Übereinstimmung gebracht. Es wird jedoch bewusst auf 

grossflächige Anpassungen verzichtet. Solche sollen bei der nächsten Ge-

samtrevision geprüft werden. 
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Beispiel Birchli: 

 
Zonenplan rechtskräftig 

 
Änderungsplan 

 
Zonenplan Entwurf 

2.1.4 Anpassung an Waldgrenzen 

Änderungsgrund Aufgrund diverser Waldfeststellungen weichen die entsprechenden 

Zonengrenzen von der Waldgrenze ab. Im vorliegenden Verfahren werden 

die Zonengrenzen wieder mit den Waldgrenzen in Übereinstimmung 

gebracht. 

 
Zonenplan rechtskräftig 

 
Änderungsplan 

 
Zonenplan Entwurf 

2.1.5 Anpassung Abgrenzung Dorfzone mit speziellen Auflagen 

 Die Abgrenzungen der Dorfzone mit speziellen Auflagen (I-V) im Zonenplan  

stimmen nicht mit der Abgrenzung im Kernzonenplan überein. Aus diesem 

Grund wird die korrekte Abgrenzung des Kernzonenplans übernommen. 

Zonenplan rechtskräftig 
 

Änderungsplan 
 

Zonenplan Entwurf 
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2.1.6 Teilaufhebung Gestaltungsplan Eschbach 

Teilaufhebung 

Gestaltungsplan 

Da die bewilligte Rodung im Bereich der grossen Sprungschanze nicht 

ausgeführt wurde, ist die Gültigkeit der Rodungsbewilligung in der 

Zwischenheit verfallen. Der Wald bleibt bestehen. Aus diesem Grund muss 

der rechtskräftige Gestaltungsplan, welcher eine Nutzung der 

Rodungsfläche vorsah, im Bereich des nicht gerodeten Walds aufgehoben 

werden. 

Damit die bestehenden Schanzen durch die Teilaufhebung des 

Gestaltungsplans nicht in den Waldabstand zu liegen kommen, werden 

reduzierte Waldabstandsbaulinien festgelegt. Dadurch kann 

Rechtssicherheit für alle Betroffenen geschaffen werden. 

 

 

Teilaufhebung 

Gestaltungsplan 

red. Waldabstands- 

baulinie 

 
Ausschnitt Teilaufhebung Gestaltungsplan Eschbach 

 

2.1.7 Zusammenstellung der Zonenplanänderungen 

Relevante 

Änderungen 

Einige der Änderungen sind für die folgende Zusammenstellung nicht 

flächenrelevant, da keine neuen Bauzonen geschaffen werden. Die 

nachfolgende Tabelle zeigt, welche der Änderungen für die 

Flächenberechnung berücksichtigt werden müssen: 
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 Änderungskategorie  Flächenrelevant Begründung 

Zuteilung 

Feinerschliessung/ 

Groberschliessung 

NEIN 

Durch übergeordnete Rechtssprechung 

gelten die Strassen heute schon als 

Bauzone. 

Anpassung an 

Strassengrenzen 
NEIN 

Innerhalb des Siedlungsgebiets wird dem 

neuen Strassenverlauf Rechnung 

getragen und die Bauzonenabgrenzung 

geklärt. 

Anpassung an 

Parzellengrenzen 
JA 

Geringfügige Ein- und Auszonungen 

welche (meistens) keine zusätzlichen 

Wohneinheiten zulassen. 

Anpassung an 

Waldgrenzen 
JA 

Anpassung an Gewässer JA 

Anpassung Dorfzone mit 

spez. Auflagen I-IV 
NEIN 

Anpassung einer überlagernden Zone. 

Keine flächenrelevante Änderung. 

Anpassung 

Gestaltungsplan 

Eschbach 

NEIN 
Durch Ablauf der Rodungsbewilligung gilt 

die entsprechende Fläche als Wald. 
 

Auswirkungen Folgende Zusammenstellung zeigt die Veränderungen der 

Bauzonenflächen des Bezirks Einsiedeln durch die Anpassungen am 

Zonenplan. Die Bauzonenfläche verkleinert sich insgesamt um ca. 0.21 ha 

(ca. 2'100 m²). 

 

Änderungen  

Bezirk Einsiedeln Total 

(ha) 

Wohnzonen Mischzonen Arbeitszonen Weitere 

Bauzonen 

Total Bauzone 

-0.10 +0.01 -0.03 -0.09 -0.21 
 

Änderungen Ortsteil 

Bennau 

(ha) 

Wohnzonen Mischzonen Arbeitszonen Weitere 

Bauzonen 

Total Bauzone 

-0.01 +/-0.00 -0.02 +/-0.00 -0.03 
 

Änderungen Ortsteil 

Birchli 

(ha) 

Wohnzonen Mischzonen Arbeitszonen Weitere 

Bauzonen 

Total Bauzone 

-0.02 +/-0.00 +/-0.00 +/-0.00 -0.02 
 

Änderungen Ortsteil 

Egg 

(ha) 

Wohnzonen Mischzonen Arbeitszonen Weitere 

Bauzonen 

Total Bauzone 

+0.01 +/-0.00 -0.02 +/-0.00 -0.01 
 

Änderungen Ortsteil 

Einsiedeln 

(ha) 

Wohnzonen Mischzonen Arbeitszonen Weitere 

Bauzonen 

Total Bauzone 

+0.04 +0.01 +0.01 -0.11 -0.05 
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Änderungen Ortsteil 

Euthal 

(ha) 

Wohnzonen Mischzonen Arbeitszonen Weitere 

Bauzonen 

Total Bauzone 

-0.02 +/-0.00 +/-0.00 +0.02 +/-0 
 

Änderungen Ortsteil 

Gross 

(ha) 

Wohnzonen Mischzonen Arbeitszonen Weitere 

Bauzonen 

Total Bauzone 

-0.09 +/-0.00 +0.00 +0.01 -0.08 
 

Änderungen Ortsteil 

Trachslau 

(ha) 

Wohnzonen Mischzonen Arbeitszonen Weitere 

Bauzonen 

Total Bauzone 

+/-0.00 +/-0.00 +/-0.00 +/-0.00 +/-0.00 
 

Änderungen Ortsteil 

Willerzell 

(ha) 

Wohnzonen Mischzonen Arbeitszonen Weitere 

Bauzonen 

Total Bauzone 

-0.01 +/-0.00 +/-0.00 -0.01 -0.02 
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Anhang 

 A) Detaillierte Auflistung aller Änderungen. 

B) Behandlung Vorprüfung 
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Anhang A, Detaillierte Auflistung aller Änderungen 
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Anhang B, Behandlung Vorprüfung 

 

 

 


